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Vorbemerkung

Das Bundesministerium für Forschung und Technologie hat
mit Schreiben vom 3. Mai 1982 den Wissenschaftsrat um ei-
ne Empfehlung "zu den Vorstellungen der Bundesregierung
zur weiteren Förderung der Friedens- und Konfliktforschung"
gebeten. Die Bitte ist nach dem Regierungswechsel am 1. Ok-

tober 1982 im Grundsatz aufrecht erhalten worden.

Die Förderung der Frledens- und Konfliktforschung ist be-
reits 1970 Gegenstand einer Empfehlung des Wissenschafts-
rates ge\r,esen. Damals wie heute steht die Frage im Mittel-
punkt, ob für die Friedens- und Konfliktforschung gebunde-

ne Forschungsmittel bereitgestellt und von wem in welchem

Verfahren Entscheidungen über die Vergabe dieser Mittel
getroffen werden soIIen.

Die hier vorgelegte Stellungnahme wurde in einer Arbeits-
gruppe des Wj-ssenschaftsrates vorbereitet, der auch Sach-

verständige angehörten, die nicht Mitglieder des Wissen-
schaftsrates sind. Außerdem wurden weitere Sachverständi-
ge gehört. Ihnen und a1len anderen, die die Arbeit mit
Rat und Auskunft unterstützt haben, weiß sich der Wissen-
schaftsrat zu Dank verpflichtet.

Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 6
verabschiedet.

Mai 1 983
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A. 

Ausgangslage 1970 

A. I. Empfehlungen des Wissenschaftsrates 

Anlaß der Stellungnahme des Wissenschaftsrates von 1970 

war die Bitte des damaligen Bundesministers für Bildung 

und Wissenschaft um eine Empfehlung "für die Verstärkung 

und Koordinierung der wissenschaftlichen Bemühungen auf 

dem Gebiet der Friedens- und Konfliktforschung". Diese 

Bitte stand im Zusammenhang mit den Überlegungen, die da-

mals von Politikern und Wissenschaftlern darüber angestellt 

wurden, "wie die Friedens- und Konfliktforschung sowie der 

Friedensgedanke überhaupt verstärkt gefördert werden könn-

ten"1). 

Zur Beurteilung der damaligen Lage der Friedens- und Kon-

fliktforschung in der Bundesrepublik Deutschland hat der 

Wissenschaftsrat die Denkschriften von Karl Kaiser und 

Claus Koch herangezogen
2). Aus den beiden Gutachten er-

gab sich übereinstimmend, daß die Ansätze für die Frie-

densforschung in der Bundesrepublik Deutschland sehr 

schwach ausgeprägt waren und wissenschaftliche Arbeiten 

auf diesem Gebiet im wesentlichen nur von Einzelpersonen 

unternommen wurden. Andererseits gab es zahlreiche Insti- 

1) Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Förderung der 
Friedens- und Konfliktforschung vom 30. Mai 1970; in: 
Empfehlungen und Stellungnahmen des Wissenschaftsrates 
aus den Jahren 1958-1971, (1978), S. 104 ff. 

2) Kaiser, Karl: Friedensforschung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Denkschrift über Gegenstand und Aufgabe 
der Friedensforschung, ihre Lage in der Bundesrepublik 
sowie Möglichkeiten und Probleme ihrer Förderung. Un-
veröffentlichtes Manuskript. Koch, Claus: Bericht 
über Forschungsvorhaben, Institutionen und Planungen, 
mit denen Voraussetzungen für eine Begründung der 
Friedensforschung in der Bundesrepublik gegeben sind. 
Unveröffentlichtes Manuskript. 
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tute, in denen "friedensrelevante Forschung" betrieben wur-

de, also Forschung, der ein Bewußtsein für die Probleme der 

Friedenserhaltung zugrunde lag, ohne daß sie jedoch bereits 

Friedensforschung im eigentlichen Sinne darstellte. 

Aus der insgesamt wenig befriedigenden wissenschaftlichen 

Situation der Friedens- und Konfliktforschung und aus dem 

Mangel an hierfür qualifizierten Wissenschaftlern folgerte 

der Wissenschaftsrat, daß es noch nicht möglich sei, Frie-

densforschung in größerem Umfang durch Neugründung von For-

schungseinrichtungen zu institutionalisieren. Vielmehr müß-• 

ten die Bemühungen zunächst auf zweierlei gerichtet sein: 

einmal auf die Unterstützung vorhandener Ansätze der Frie-

densforschung, ferner darauf, die in den Instituten bisher 

schon geleistete "friedensrelevante Forschung" auf Probleme 

der Friedensforschung selbst zu erstrecken. Diese Ziele 

seien zu erreichen durch "Verbesserung der Kommunikation 

zwischen den Wissenschaftlern und damit der Koordinierung 

der Forschung, Erhöhung der finanziellen Zuwendungen für 

Forschungsvorhaben und damit Verbesserung der Arbeitsmög-

lichkeiten, Zahlung von Zuschüssen zur Verbesserung der 

bibliothekarischen Versorgung und apparativen Ausstattung, 

Verstärkung der Bemühungen um die Heranbildung geeigneten 

und interessierten wissenschaftlichen Nachwuchses, vermehr-

ter Austausch mit dem Ausland, Bildung interdisziplinärer 

Teams"1). 

Zur Organisation der Förderung empfahl der Wissenschaftsrat 

eine Reihe verschiedener Maßnahmen, erklärte aber zugleich, 

daß nach Ablauf einer angemessenen Frist (etwa fünf Jahren) 

geprüft werden sollte, ob die Friedens- und Konfliktfor- 

1) Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Förderung der 
Friedens- und Konfliktforschung vom 30. Mai 1970, a.a.O., 
S. 108. 

3-

tute, in denen "friedensrelevante Forschung" betrieben $lur-
de, also Forschung, der ein Bewußtsein für die Probleme der
Friedenserhaltung zugrunde Lag, ohne daß sie jedoch bereits
Friedensforschung im eigentlichen Sinne darstellte.

Aus der insgesamt wenig befriedigenden wlssenschaftlichen
Situation der Friedens- und Konfliktforschung und aus dem

Mangel an hierfür qualifizierten Wissenschaftlern folgerte
der Wissenschaftsrat, daß es noch nicht möglich sei, Frie-
densforschung in größerem Umfang durch Neugründung von Eor-
schungseinrichtungen zu institutionalisieren. Vielmehr müß-'
ten die Bemühungen zunächst auf zweierlei gerichtet sein:
einmal auf die Unterstützung vorhandener Ansätze der Frie-
densforschung, ferner darauf, die in den Instituten bisher
schon geleistete "friedensrelevante Forschung" auf Probleme
der Friedensforschung selbst zu erstrecken. Diese ZieIe
seien zu erreichen durch "Verbesserung der Kommunikation
zwischen den Wissenschaftlern und damit der Koordinierung
der Forschung, Erhöhung der finanziellen Zuwendungen für
Forschungsvorhaben und damit Verbesserung der Arbeitsmög-
Iichkeiten, Zahlung von Zuschüssen zur Verbesserung der
bibliothekarischen Versorgung und apparativen Ausstattün9,
Verstärkung der Bemühungen um die Heranbildung geeigneten
und interessierten wissenschaftlichen Nachwuchses, vermehr-
ter Austausch mit dem Ausland, Bj-Idung interdisziplinärer

1\
Teamstt " .

Zur Organisation der Förderung empfahl der lrlissenschaftsrat
eine Reihe verschiedener Maßnahmen, erklärte aber zugleich,
daß nach Ablauf ej-ner angemessenen Frist (etwa fünf Jahren)
geprüft werden solIte, ob die Friedens- und Konfliktfor-

1) Empf ehlungen des !,Ij-ssenschaf tsrates
Friedens- und Konfliktforschung vom
s. 108.

zur Förderung der
30. Mai 1974, a.a.O.



4 

schung sich soweit entwickelt habe, daß die üblichen Me-

thoden der Forschungsförderung an die Stelle der geson-

derten Organisation der Förderung treten könnten. 

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehörte die Schaffung 

einer Förderergesellschaft mit der Aufgabe, Mittel einzu-

werben und den Friedensgedanken durch die Verbreitung von 

Forschungsergebnissen zu fördern. Der Förderergesellschaft 

sollte ein Kuratorium aus 13 Wissenschaftlern, 7 Vertretern 

der Förderergesellschaft und 5 Persönlichkeiten des öffent-

lichen Lebens zur Seite gestellt werden. Aufgabe des Kura-

toriums sollte es sein, die Kommunikation und das Zusam-

menwirken zwischen der Wissenschaft auf der einen, der Po-

litik und der Öffentlichkeit auf der anderen Seite zu ge-

währleisten. Die verfügbaren Mittel sollten der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt und von ihr 

durch eine Kommission für Friedens- und Konfliktforschung 

verteilt werden. Dieser Kommission sollten 12 Mitglieder 

angehören, die je zur Hälfte vom Hauptausschuß der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft und einem besonderen Wahl-

gremium entsandt werden sollten. 

Daneben sollte die Friedens- und Konfliktforschung weiter-

hin auch durch die Länder im Rahmen der wissenschaftlichen 

Hochschulen, durch den Unterhalt außeruniversitärer For-

schungsinstitute und durch selbständige Förderungseinrich-

tungen, wie die Stiftung Volkswagenwerk usw., gefördert 

werden. Die in diesem Sinne "mehrgleisige" Förderung soll-

te durch die Empfehlungen des Kuratoriums koordiniert und 

diese Funktion des Kuratoriums durch eine Vereinbarung 

zwischen Bund und Ländern sichergestellt werden. 
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A. II. Deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konflikt-
forschung

Der Verabschiedung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates
am 30. Mai 1970 folgte bereits im Herbst 1970 die Gründung

der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktfor-
schung (DGFK) als eingetragener Verein. Auf die Satzungt

der DGEK in ihrer Fassung vom Mai 1981 wird Bezug genom-

*"r,1 ) . Aus ihr seien folgende Punkte hervorgehoben:

1. Gemäß § 2 der Satzung ist es die Aufgabe der DGFK, "die
Friedens- und Konfliktforschung zrt fördern sowie zur Ver-
breitung des Friedensgedankens beizutragen. Die Gesellschaft
entwickelt Programme zur Förderung der Friedens- und Konflikt-
forschung und zur Verbreitung des Friedensgedankens und un-
terstützt deren Durchführung durch die Bereitstellung von

Mitteln. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Aufgaben Ver-
anstaltungen durchführen und Veröffentlichungen herausgeben. "

2. Gründungsmitglieder der DGFK waren die Bundesrepublik
Deutschland, aIle Länder2), der Vorsitzende des Deutschen

Gewerkschaftsbundes, der Vorsitzende der Deutschen Ange-

stellten-Gewerkschaft, die Bundesvereinlgung der Deutschen

Arbeitgeberverbände, der Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie, der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschtand, der Vorsitzende der Deutschen Bj-schofskonfe-
rerrz und der Zentralrat der Juden in Deutschland.

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung (§ 6) gehören ins-
besondere die Beschlußfassung über den Haushaltsplan der Ge-

DGFK: Satzungsdokumente, Richtlinlen, Schwerpunkt-
programme, in: DGFK-Hefte, Nummer 1, Juli 1981_.
Das Saarland ist zum 1.1.1976 aus der DGFK ausgeschie-
den und trat dem Finanzierungsabkommen (siehe S. 7\
nicht bei.

1)

2\
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seilschaft, die Überwachung der Geschäftsführung des Vor-

stands und die Entgegennahme des Jahresberichts und der 

Rechnungslegung des Vorstands, ferner die Genehmigung des 

Jahresabschlusses, die Entlastung des Vorstands und die Be-

schlußfassung über Satzungsänderungen. 

3. Weitere Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und 

das Kuratorium. 

Der Vorstand (§ 7) ist der Geschäftsführer der Gesell-

schaft. 

Das Kuratorium (§ 8) besteht aus 32 Personen, und zwar 

- zwei vom Bund benannten Personen, 

- zwei von den Ländern gemeinsam benannten Personen, 

- je einer von den anderen Gründungsmitgliedern benannten 
Person (insgesamt sieben Personen), 

- fünf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die auf 
Vorschlag der im Deutschen Bundestag vertretenen politi-
schen Parteien vom Bundespräsidenten berufen werden, 

- 16 Wissenschaftlern, die vom Bundespräsidenten berufen 
werden. Mit Ausnahme der erstmaligen Berufung erfolgt 
die Berufung dieser Mitglieder aus dem Kreis derjenigen 
im Bereich der Friedensforschung arbeitenden Wissen-
schaftler, die von einem Konzil vorgeschlagen werden, 
das durch die 16 erstmalig berufenen Wissenschaftler 
auf dem Wege der Kooptation gebildet wird. 

Hauptaufgabe des Kuratoriums ist es, die Schwerpunkte für 

die Förderung der Friedens- und Konfliktforschung sowie 

der Verbreitung des Friedensgedankens für die Gesellschaft 

festzulegen und Empfehlungen für die Förderung der Frie-

dens- und Konfliktforschung auszusprechen. Es beschließt 

über den vom Vorstand aufzustellenden Entwurf des Haus-

haltsplans der Gesellschaft. 

6-
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Neben der Mitgliederversammlung, dem Vorstand und dem Kura-
torium - den satzungsmäßigen Organen steht das Konzil der
V'Iissenschaftler. Dem Kuratorium gehören 16 lVi-ssenschaftler
äor die erstmals vom Bundespräsidenten berufen wurden. Die
Erneuerung des Krej-ses dieser 16 Wissenschaftler ist so ge-
regelt, daß ihre Berufung aus dem Kreis derjenigen im Be-
reich der Friedensforschung arbeitenden Wissenschaftler er-
fo1gt, die von dem oben genannten Konzil vorgeschlagen wer-
den, welches durch die erstmals berufenen Wissenschaftler
auf dem t'Iege der Kooptati-on gebildet wird. Durch diese
Funktion hat das Konzil, obgleich es kein Vereinsorgan
ist, Einfluß innerhalb der Entscheidungsstruktur des Ver-
eins: Es bestimmt über die Hälfte der Sitze im Kuratorlum.
Bezüglich seiner Ergänzung j-st es sich selbst überlasseni
Einwj-rkungsmöglichkeiten sind nach der Vereinssatzung
(siehe § 8 abs. '1 , 5. Spiegelstrich) beschränkt.

4. Die Mittel der Gesellschaft (§ 4\ werden durch Zuwendun-
gen aufgebracht, die sie von Itlitgliedern oder von dritter
Seite erhä1t. Die DGFK ist mit lr'Iirkung vom 1.1.1977 in die
"Blaue Liste" und damit in die gemeinsame Forschungsförde-
rung des Bundes und der Länder nach Artikel 91 b des Grund-
gesetzes aufgenommen worden (Finanzierungsschlüssel Bund:
Länder = 80:20) . Wel-che Beträge für die Gesellschafts-
zwecke ausgegeben werden solIen, wird jährlich vom Kurato-
rium festgestellt. Uber die Vergabe der für die Förderung
d.er Frj-ed.ens- und Konfliktforschung bestimmten Beträge ent-
scheidet eine am Ort der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) zu bildende Kommission für Friedens- und Konfliktfor-
schung (Förderungskommlssion) . Sie besteht aus i 5 Mitglie-
dern, von denen eines vom Bund, zwei von den Ländern und
die übrigen 1 2 Mitglieder je zur HäIfte vom Senat der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und dem Kuratorium der DGFK
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berufen werden. Über die Besetzung des Kuratoriums können 

die im Konzil versammelten Wissenschaftler auch Einfluß 

auf die Besetzung der Förderungskommission ausüben. Die 

DFG und die DGFK haben ihre Zusammenarbeit im Rahmen der 

Förderungskommission durch einen Vertrag vom 13.11.1970 

geregelt
1). Die wichtigste Aufgabe der Förderungskommis-

sion ist die Beschlußfassung über Förderungsanträge. 

1) Der Vertrag ist (in seiner letzten Fassung vom Mai 1981) 
abgedruckt in: DGFK: Satzungsdokumente, Richtlinien, 
Schwerpunktprogramme, a.a.O. 
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B.

Aspekte der Entwicklung seit 1970

Die folgenden Ausführungen beschränken sich darauf, die
Entwicklung der DGFK seit 1970 in den Grundzügen zu be-
schrei-ben und die heutige personelle und institutionelle
Vertretung der Friedens- und Konfliktforschung an den

Hochschulen und in außeruniversitären Forschungsinstitu-
ten im Überblick darzustellen.

B. I. Deutsche Gesellschaft für Friedens- und

Konf I iktforschung

1. Strukturierung des Aufgabengebiets

a) Zur Strukturierung des Aufgabengebiets hat das Kurato-
rium der DGFK 1971 "Allgemeine Richtlinien und Schwerpunkte

für die Förderung der Friedens- und Konfliktforschung" fest-
gelegt und ergänzend hj-erzu 1973 ein Programm "Schwerpunkt-
bildung der Forschungsförderung und Maßnahmen der Initiie-
rung" beschlossen. Das Programm sieht zwei Schwerpunkte vor:
"Friedenswahrung und Ubergangsstrategien in Europa" sowie

"Konflikte zwischen westeuropäischen Industriestaaten und

Entwicklungsländern und deren friedliche Überwindung" - In
den beiden Jahren i9B0 und 1981 entfielen je etwa zwei Drit-
tel der von der Förderungskommission bewilligten Mittel auf
Projekte. die den beiden genannten Schwerpunkten zuzuord-
nen sind. Die nicht durch die beiden Schwerpunkte bean-
spruchten Mittel sind für Vorhaben bewilligt worden, die
sich insbesondere mit Fragen der Friedenspädagogik und

mit i-nnergesellschaftlichen Konflikten beschäftigen.



- 10 - 

b) Nach ihrer Satzung hat die DGFK auch den Auftrag, "zur 

Verbreitung des Friedensgedankens" beizutragen. Im Jahre 

1973 hat das Kuratorium dazu "Allgemeine Richtlinien für 

die Förderung und Verbreitung des Friedensgedankens" ver-

abschiedet. Zur Durchführung dieser Richtlinien sollte ei-

ne "Kommission zur Verbreitung des Friedensgedankens" (Ver-

breitungskommission) gebildet werden, in die Pädagogen, 

Wissenschaftler aus dem Bereich der Friedens- und Konflikt-

forschung, Medienexperten, Sachkenner der praktischen Frie-

densarbeit und der Vorstand der DGFK berufen werden soll-

ten. Zur Bildung der "Verbreitungskommission" kam es je-

doch erst, nachdem die Ministerpräsidentenkonferenz durch 

Beschluß vom 19.10.1978 die DGFK dazu aufgefordert hatte, 

die Satzungsaufgabe der "Verbreitung des Friedensgedan-

kens" zu erfüllen. Nach Fassung entsprechender Beschlüsse 

des Kuratoriums hat die Verbreitungskommission ihre Arbeit 

im Jahre 1981 aufgenommen. Die von ihr geförderten Projek-

te betreffen im wesentlichen die Herstellung von Unter-

richtshilfen und Dokumentationen, die Abhaltung von Tagun-

gen und Modellseminaren und die Förderung sonstiger Initia-

tiven auf dem Gebiet der Friedenserziehung. Die Verbrei-

tungskommission hat einen "Gustav-Heinemann-Jugendbuchpreis" 

in Höhe von 20.000,-- DM ausgeschrieben und im Jahre 1982 

erstmalig zuerkannt. 

c) Zur Förderung des internationalen Austausches auf dem 

Gebiet der Friedens- und Konfliktforschung und der Ver-

breitung des Friedensgedankens hat das Kuratorium der 

DGFK ferner eine Carl-von-Ossietzky-Professur für Frie-

dens- und Konfliktforschung errichtet. Der Gastprofessor 

soll eine international anerkannte Persönlichkeit aus dem 

Bereich der Friedens- und Konfliktforschung oder der Frie-

denspolitik sein. Er soll für die Dauer eines oder zweier 
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Semester an der gastgebenden Hochschule lehren und forschen
und innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Kontakte mit
Friedensforschern pflegen und Vorträge halten. Die Gast-
professur ist bisher fünfmal bewilligt worden; die Gast-
professoren haben an den Unj-versitäten Trier, Frankfurt/
Main, Wuppertal, Berlifi und Hamburg gelehrt.

d) In den letzten Jahren hat die DGFK im Rahmen ihrer
Presse- und öffentlichkeitsarbeit in wachsendem Umfang

vielfäItige Auskunfts-, Vermittlungs- und BeratungTsfunk-
tionen übernommen. Insbesondere vermittelt sie Kontakte
zu deutschen Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der
Friedens- und Konfliktforschung tätig sind. Sie benennt
Referenten für Vortragsveranstaltungen und versendet In-
formationsmaterialien und Publikationen, insbesondere sol-
che, die aus von ihr geförderten Projekten hervorgegangen
sind. Die an die DGFK gerichteten Anfragen stammen von

in- und ausländischen Wlssenschaftlern, von Lehrern,
Journalisten, Jugendoffizieren der Bundeswehr und von den

verschiedensten politischen, kirchlj-chen, gewerkschaftli-
chen und sonstigen Gruppen und Gesprächskreisen, di-e an

Fragen der Friedens- und Konfliktforschung j-nteressiert
sind.
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I. 2. Ausgaben

Die Ausgaben der DGFK haben sj-ch wie folgt entwickelt:

Ist-Ausgaben

davon

Persona

1 .000 DM

197 0

197 1

197 2

197 3

197 4

197 5

197 6

197 7

1 978

197 9

1980

1 981

512

846 ,0
2.750 ,4
2 .556 ,0
2.839 ,3
3.118,9
2.891 ,0
3.'108,0
3 .487 ,6
3.645,1
3.015,0
3.630,0

530,0
2.218 ,0
1 .945 ,0
2.194,7
2.244 ,7
2 .162 ,0
2.312,8
2 .778 ,3
2 .826 ,1
2.194,6
2.831 ,1

3r5
145 ,0
182,1
183,0
201 ,7
402,6
288,o
342,7
255,3
329 ,7
325,7
311,0

Die DGFK verfügte 1 981 über
Zeitstelle für Mitarbeiter
III, 3 BAT \nc, 1 BAT VII , 1

insgesamt acht
(t B 3, 1 BAT r,
BAT Vrr-rxb).

1r7
171 ,o
350,3
428,0
442,9
471 ,6
441 ,0
452,5
454,0
489 ,3
494,7
487 ,9

Stellen und eine
1 BAT rb, 1 BAT

insgesamt
Sachmitte
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I. 3. Anträge auf Förderung

Von 1974 bis 1982 sind nach Angaben der DGFK J-nsgesamt

474 Anträge auf Förderung von Forschungsvorhaben gestellt
und hiervon 240 bewiUigt worden, d.h. rund die HäIfte
(50r6 8). Anträge und Bewilligungen verteilen sich auf die
einzelnen Jahre wie folgt:

Anträge

Jahr darunter Bewilligungen

197 4

197 5

197 6

197 7

1978

197 9

1 980

1 981

1 982

80

50

44

60

46

35

54

57

48

54

15

24

35

23

23

25

24

17

67 ,5
30,0
54,5
58 ,3
50r0
65,7
46,3
42,1
35,4

Es f äIIt auf , daß die ZahI der Anträge sich j-m Lauf e der
Jahre nicht wesentlich verändert hat und im Durchschnitt
bei rd. 50 Anträgen pro Jahr liegt. Der Anteil der be-
willigten Anträge ist dagegen von 50 I und mehr bis 1979

auf inzwischen 35 E gesunken. Gleichzeitig hat das Volu-
men der einzelnen Anträge zugenommen.

Anzahl
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Auseinandersetzungen um die DGFK

Die Tätigkeit der DGFK ist von Anfang an auf lebhafte Krj_-
tik gestoßen. Insbesondere wurde geltend gemacht, daß bei
der Auswahl der geförderten Projekte nicht vorurteilsfrei
verfahren und ihre wissenschaftliche Qualität nicht aus-
reichend berücksichtigt werde, vielmehr solche Themen be-
vorzugt würden, die in der einen oder anderen Form auf po-
litisch motivierte "systemveränderung" abzielten. Auch sei
in der Vergabepraxis der DGFK den Begriffen des "Konflikts,'
und der "Gewalt" vielfach eine so umfassende Bedeutung ge-
geben worden, daß die geförderten Projekte sich ebensog:ut
als Forschungsvorhaben der ökonomie, saziologie oder Rechts-
wissenschaft auffassen ließen; unter diesen umständen sei
die "privilegierte" Förderung durch eine eigene Trägerge-
sellschaft unter Bereitstellung "gebundenerrr Förderungs-
mitter nicht vertretbar. Ferner leisteten die von der DGFK

geförderten Vorhaben oft kej-nen erkennbaren Beitrag zur
Befriedigung der Nachfragre der politischen fnstanzen nach
wissenschaf tlich begründeter Beratrr.rgl ) .

Die DGFK ist dieser Kritik mit Nachdruck entgegengetreten.
Sle hat darauf hingewiesen, daß es sich bei der Friedens-
und Konfliktforschung um ein Arbeitsfeld handele, bei dem

es geradezu unvermei-dlich sei, daß die Auswahl der zrt f ör-
dernden Projekte und die Bewertung ihrer Ergebnisse unter
politischen Gesichtspunkten diskr.rti-ert werden könnten. In-
dessen habe die Förderungskommission das Gebot des wissen-
schaftlichen Pluralismus stets beachtet und in i_hrer Be-

1) VgI. u.a. Arndt, Hans-Joachim: Die staatlich geförderte
Friedens- und Konfliktforschung in der Bundesrepublik
Deutschland von 1970 bis 1979 (Hrsg. Bayerische Staats-
kanzlei, 1981).
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trilligungspraxis entschei-dend auf die wissenschaftliche
Qualit.ät der Förderungsanträge abgehoben. Wenn nicht alle
Projekte die in sie gesetzten Erwartungen in vo1lem Um-

fang erfüIlt hätten r so sei das altgemein unvermeidlich
und bei der Friedens- und Konfliktforschung verständIich.
Denn sie gehe Fragen nach, für deren Beantwortung ein ge-
slcherter Kanon methodischer Ansätze noch nicht zur Ver-
fügung stehe; auch handele es sich oft um Fragen, die sich
nicht innerhalb der Traditionen einzelner Fachdisziplinen
beantworten ließen, vielmehr interdisziplinärer Bearbei-
tung bedürften, gerade deshalb aber auch mit besonderen
Risiken behaftet =ui".r1 

) 
.

1 978 befaßte sich die Ministerpräsidentenkonferenz mit
der Krltik an der DGFK. Nachdem sie zwei Berichte zur
Kenntnis genommen hatte, die in ihrem Auftrag von der
Senatskanzlei Hamburg und der Bayerischen Staatskanzlei
über die Arbeit der DGFK erstattet worden \^raren, f aßte
sie am 19.10.1978 einen Beschluß, in dem es u.a. hieß,
daß in der Förderungspolitik der DGFK "der politische
Pluralismus zo gewährleisten" sei, daß die Förderungskom-
mission die gestellten Anträge stärker als bisher darauf-
hin überprüfen soIle, ob ihre Fragestellung, die ihnen zu-
grunde gelegten Annahmen sowie die erwarteten Ergebni-sse

"praxisrelevant" seien und daß künftig die Satzungsauf-
gabe der "Verbreitung des Friedensgedankens" zv erfüI-
len sei. In der Folgezeit gelangte der Ereistaat Bayern
zu der Auffassung, "daß es nicht gelingen werde, die Ge-

sellschaft zu konsoli-dieren"2). Er erklärte daher im März

DGFK: Stellungnahmen zu dem von der Bayerischen Staats-
regiierung in Auftrag gegebenen Gutachten über die För-
derungstätigkeit der DGFK (1981).
Begleitschreiben des Bayerischen Ministerpräsidenten
vom 27.10.1981 zu dem Gutachten von Arndt, abgedruckt
in: DGFK, Stellungnahmen zu dem von der Bayerischen
Staatsregierung in Auftrag greg:ebenen Gutachten über die
Förderungstätigkeit der DGFK (1981), S. VIII t.

1)

2t
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1979 seinen Austritt aus der DGFK. Wenige Monate später 

folgten das Land Niedersachsen, im Jahre 1981 die Länder 

Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. 

Unter Berufung darauf, daß durch den Austritt der genann-

ten Länder der Gründungskonsens ausgehöhlt sei, haben in-

zwischen auch der Bundesverband der Deutschen Industrie 

und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbän-

de die DGFK verlassen. 

B. II. Personelle und institutionelle Vertretung der 

Friedens- und Konfliktforschung 

1. Schon 1970 hatte der Wissenschaftsrat festgestellt, 

daß in Deutschland ein außerordentlicher "Mangel an als 

Friedensforschern qualifizierten Persönlichkeiten" be-

stehe; er war deshalb seinerzeit der Meinung, daß es 

noch nicht möglich sei, die Friedensforschung in größe-

rem Umfang durch Neugründung von Forschungseinrichtungen 

zu institutionalisieren. An dieser Situation hat sich in 

der Zwischenzeit nichts Wesentliches geändert. Zwar haben 

die Länder Hamburg und Hessen zwei eigenständige Institute 

für Friedens- und Konfliktforschung gegründet. Auch ist im 

vergangenen Jahrzehnt eine gewisse personelle, thematische 

und institutionelle Ausweitung der Friedens- und Konflikt-

forschung erreicht worden. Gleichwohl ist auch heute die 

Friedensforschung an den Hochschulen der Bundesrepublik 

Deutschland durch entsprechend ausgewiesene Lehrstühle 

und Institute nicht genügend stark vertreten. Es hängt 

dies damit zusammen, daß die Politikwissenschaft nach dem 

Zweiten Weltkrieg in Deutschland praktisch neu begründet 

werden mußte und daß der Prozeß der inneren Differenzie-

rung dieses Faches, der im Ausland schon früh zur Ent-

stehung von Universitätslehrstühlen und -instituten für 

Internationale Beziehungen und für Friedensforschung ge- 
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führt hat, in Deutschland nicht nur erst sehr viel später
begonnen hat, sondern auch viel langsamer verlaufen und
bis heute nicht wirklich in Gang gekommen ist. Auch heute
gibt es in der Bundesrepubllk Deutschland Unj-versitäten,
an denen kei-n Lehrstuhl für Internationale Beziehungen be-
steht. Da die Friedens- und Konfliktforschung sich j-n der
Regel aus dem Fach Internationale Beziehungen entwickelt,
ist sie an den Universitäten nicht ausrei,chend vertreten.
Zu der nicht ausreichenden Verankerung im Lehr- und For-
schungsbetrieb der Universitäten trägt auch bei, daß die
Friedens- und Konfliktforschung sich nicht als eigenständi-
ge Disziplin auffassen Iäßt. Die Aussichten dafür, daß in
der näheren Zukunft neue, vorrangig für Friedens- und Kon-
fliktforschung vorgesehene Stellen geschaffen werden kön-
nen, sind gering.

Es muß mithin davon ausgegangen \derden, daß Friedens- und
Konfliktforschung innerhalb der Hochschulen nach wie vor
nur in einzelnen Fäl1en über institutionallsierte Arbeits-
möglichkeiten (Stellen, sonstige Ausstattung) verfügt. Dem-

gegenüber ist der Personenkreis, der sich innerhalb der
Hochschulen überhaupt mit Fragen der Friedens- und Konflikt-
forschung befaßt, sehr vj-eI größer und erstreckt sich auf
verschiedene Fächer, vor allem sozialwissenschaftliche und
juristische. Für diese zweite Gruppe war die gezielte För-
derung der Friedens- und Konfliktforschung, wj-e sie in den

vergangenen Jahren von der DGFK geleistet worden ist, a1s
Anreiz und Bedingung ihrer Forschungstätigkeit besonders
wichtig.

2. Außerhalb der Hochschulen sind seit 1970 zwej- Einrich-
tungen der Friedens- und Konfliktforschung geschaffen wor-
den, nämlich die Hessische Stiftung Friedens- und Konflikt-
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forschung in Frankfurt u.u.1) (gegründet 1g7O) und das

Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik,
Hamburg2) (qeg.ündet 1g711. Auch dlese beiden Forschungs-
einrichtungen \^Iaren in den vergangenen Jahren wesentlich
darauf angewiesen, zusätzLiche Mittel für Forschungsvor-
haben bei der DGFK einzuwerben. Im übrigen trifft auch

hier zu r daß Friedens- und Konfliktforschung aIs Frage-
stellung in die Forschungsvorhaben einer Reihe weiterer
Institute außerhalb der Hochschulen Eingang gefunden

hat3), ohne daß dj-es aus der Bezeichnung des Instituts
unmittelbar erkennbar zü sein braucht.

Unter diesen Umständen hat das personelle und institutio-
nelle Potential der Einrichtungen außerhalb der Hochschu-

1981: Insgesamt 16,5 Planstellen (2 mit außertariflicher
Vergütung, 1 BAT Ia,2 BAT Ibr 5 BAT IIa,1 BAT IfI,
1 BAT IVa, 3,5 BAT VIb, 1 BAT VIf). Die Zuschüsse betru-
gen 1981 i-nsgesamt DM 1.865.200,--, davon: Land Hessen
und Stadt Frankfurt/Main, zugrewiesene Stiftungstitel
DM 1.422.600,--, DGFK DM 261 '300,--, Berghof Stiftung
für Konfliktforschung, München, DM 76.900,--, Katholi-
scher Arbeitskreis Entwicklung und Frieden (KAEF) DM

62.600,--, Stif tung Volks\dagenwerk DM 22.300 ,--, Bund
DM 19.500r--. Quelle: Hessische St.iftung Friedens- und
Konfliktforschung, Vorläufiger Wirtschaftsplan für das
Rechnungsjahr 1982.
1981: Insgesamt 11 Planstellen (t ADO,1 BAT Iä,3 BAT IIa,
2 BAT rra/2, 1 BAT Vb/rvb, 2 BAT Vrb, 2 BAT Vrr) . Der Haus-
haltsansatz 1982 betrug DM 822.000,--. Quelle: Angaben
der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wissen-
schaft und Forschung, Hochschulamt vom 3.8.1982.
Hierher gehören u.a. das Forschungsinstitut für Inter-
nationale Politik und Sicherheit der Stiftung Vlissen-
schaft und Politik in Ebenhausen (Jahresetat 1980 rd.
8 Millionen DM) und das Forschungsinstitut der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Bonn (Jahres-
etat 1983 rd. 1,4 Millionen DM).

1)

2\

3)
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Ien für das Forschungsfeld erhebliches Gewicht gehronnen.

Dabei sind in mehreren FäIIen Hochschullehrer gleichzeitig
in Einrichtungen außerhalb der Hochschulen tätig, was bei-
den Seiten Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten
eröffnen kann. Die insgesamt begrenzte ZahL geeigneter
Arbeitsplätze und die weitgehend fehlende Instj-tutionali-
sierung der Friedens- und Konfliktforschung innerhalb der
Hochschulen bieten allerdings für die Gewinnung von wis-
senschaftlichem Nachwuchs kei-ne günstigen Voraussetzungen.
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C. 

Empfehlungen 

C. I. Allgemeines 

Die Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt sich mit 

Fragen, die für die Bundesrepublik Deutschland aufgrund 

ihrer Lage im Zentrum des Ost-West-Konflikts von existen-

tieller Bedeutung sind. Dies kommt auch darin zum Aus-

druck, daß die Regierungen von Bund und Ländern - ohne 

Rücksicht darauf, von welchen Parteien sie gebildet wor-

den sind - stets die Friedens- und Konfliktforschung für 

unverzichtbar erklärt und wiederholt ihren Willen bekun-

det haben, eine ausreichende finanzielle Förderung und 

Ausstattung dieses Forschungsgebiets durch einen eigenen 

Beitrag zu gewährleisten1). Die Nachfrage nach wissen-

schaftlicher Forschung auf diesem Gebiet ergibt sich zum 

einen daraus, daß besonders auf den Gebieten der Außen-, 

Verteidigungs-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik ein 

wachsender Bedarf an wissenschaftlicher Politikberatung 

besteht. Zum anderen ist die Frage, wie der Frieden auf 

der Welt gesichert werden könne, während der letzten Jahre 

in breiten Kreisen des öffentlichen Lebens - von den Par-

teien über die Kirchen und Gewerkschaften bis hin zu den 

Schulen - auf ein zunehmendes Interesse gestoßen: Hier 

muß die Wissenschaft durch qualifizierte Forschung einen 

Beitrag zur Orientierung, Klärung und Versachlichung der 

öffentlichen Diskussion leisten. 

1) Vgl. die Antwort der Bundesregierung vom 10.12.1982 
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Catenhusen u.a. 
(BT-Drucks. 9/2091 vom 10.11.1982) unter Nrn. 8 und 9. 
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Aus der Tatsache, daß Politik und Öffentlichkeit an der 

Friedens- und Konfliktforschung ein starkes Interesse ha-

ben, ergibt sich freilich auch, daß die Auswahl förderungs-

würdiger Forschungsprojekte, die Methoden ihrer Durchfüh-

rung und die Forschungsergebnisse in besonderem Maße un-

ter politisch kontroversen Gesichtspunkten diskutiert wer-

den können. Daß es hier zu Auseinandersetzungen und Span-

nungen kommt, ist innerhalb bestimmter Grenzen unvermeid-

lich. Nicht nur müssen solche Spannungen von den beteilig-

ten Wissenschaftlern ausgehalten werden; auch der Bund, 

die Länder und andere, an der Förderung der Friedens- und 

Konfliktforschung beteiligte Instanzen müssen sich darauf 

einrichten, daß die Forschung auf diesem Gebiet in eine ge-

wisse Nähe zu politischen Entscheidungen gerät, nicht sel-

ten eine solche Nähe geradezu suchen muß und daß deshalb 

politisch motivierte Wertung und Kritik der Ergebnisse der 

Friedens- und Konfliktforschung vorhersehbar und in gewis-

sem Umfang unvermeidlich sind. Um so dringender erforder-

lich ist es freilich nach Auffassung des Wissenschaftsrates, 

daß die organisatorischen Formen, die für die öffentliche 

Förderung der Friedens- und Konfliktforschung bereitzustel-

len sind, von einem breiten Konsens der politisch verant-

wortlichen Instanzen getragen werden. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Wissenschaftsrat, 

- daß Bund und Länder für die Förderung der Friedens- und 

Konfliktforschung auch künftig gebundene Mittel bereit-

stellen (C. II) , 

- daß die Verwaltung dieser Mittel und insbesondere die 

Entscheidung über Förderungsanträge der Deutschen For-

schungsgemeinschaft übertragen wird (C. III), 
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Aus der Tatsache, daß Politik und öffentlichkeit an der
Friedens- und Konfliktforschung ein starkes Interesse ha-
ben, ergibt sich freilich auch, daß die Auswahl förderungs-
würdiger Forschungsprojekte, die Methoden ihrer Durchfüh-
rung und die f'orschungsergebnisse in besonderem Maße un-
ter politisch kontroversen Gesichtspunkten diskutiert wer-
den können. Daß eS hier zu Auseinandersetzungen und Span-
nungen kommt, ist innerhalb bestimmter Grenzen unvermeid-
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die Länder und anderer ärt der Förderung der Friedens- und
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daß dle organisatorlschen Formen, die für die öffentliche
Förderung der Friedens- und Konfliktforschung bereitzustel-
1en sind, von einem breiten Konsens der politisch verant-
wortlichen fnstanzen getragen werden.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der lrlissenschaftsrat,

- daß Bund und Länder für die Förderung der Friedens- und

Konfliktforschung auch künftig gebundene Mittel bereit-
stellen (C . II ) ,

daß die Verwaltung dieser Mittel und insbesondere die
Entscheidung über Förderungsanträge der Deutschen For-
schungsgemeinschaft übertragen wird (C. III),
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- daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft in die Lage 

versetzt wird, bei der Vergabe der Förderungsmittel 

der besonderen Situation der Friedens- und Konflikt-

forschung Rechnung zu tragen (C. IV), 

- daß außerdem Vorkehrungen getroffen werden, die es er-

möglichen, daß die bisherigen weiteren Aufgaben der 

DGFK (Verbreitung des Friedensgedankens, Vermittlungs-

und Beratungsfunktionen) angemessen wahrgenommen wer-

den können (C. VII). 

Für diese Empfehlungen waren folgende Überlegungen maß-

geblich. 

C. II. Bereitstellung gebundener Mittel 

Die Frage, ob für die Friedens- und Konfliktforschung 

auch weiterhin gebundene Förderungsmittel bereitgestellt 

werden sollten, wird vom Wissenschaftsrat bejaht. Die wis-

senschaftlich qualifizierte Behandlung von Themen der 

Friedens- und Konfliktforschung ist für die Bundesrepu-

blik Deutschland aus den oben geschilderten Gründen von 

entscheidender Bedeutung. Andererseits fehlt es den deut-

schen Hochschulen an den personellen und sachlichen Ressour-

cen, die für eine anspruchsvolle und ertragreiche Erfor-

schung der genannten Themen erforderlich sind. Die außer-

halb der Hochschulen bestehenden Forschungsinstitute sind, 

wie die Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt haben, in 

großem Umfang auf die Inanspruchnahme von Drittmitteln an-

gewiesen. 

Gegen die Bereitstellung gebundener Mittel ist allerdings 

eingewandt worden, daß sich das Forschungsgebiet, zu des-

sen Gunsten die Mittel gebunden werden, von anderen For- 
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- daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft in die Lage

versetzt wirdr bei der vergabe der Förderungsmittel
der besonderen situation der Friedens- und Konflikt-
forschung Rechnung zu tragen (C. IV),
daß außerdem vorkehrungen getroffen werden, die es er-
mög1ichen, daß die bisherigen weiteren Aufgaben der
DGFK (Verbreitung des Frj-edensgedankens, vermittlungs-
und Beratungsfunktionen) angemessen wahrgenommen \^,er-
den können (C. VII) .

F.ür diese Empfehlungen !{aren folgende Überlegungen maß-
geblich.

C. II. Bereitstellung gebundener Mittel

Die Frage, ob für die Friedens- und Konfliktforschung
auch weiterhin gebundene Förderungsmittel bereitgeste]1t
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senschaftlich qualifizierte Behandlung von Themen der
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entscheidender Bedeutung. Andererseits fehlt es den deut-
schen Hochschulen an den personellen und sachlichen Ressour-
cen, die für eine anspruchsvolle und ertragreiche Erfor-
schung der genannten Themen erforderlich sind. Die außer-
halb der Hochschulen bestehenden Forschungsinstitute sind,
wie dle Erfahrungen der vergangenheit gezeigL haben, in
großem Umfang auf die Inanspruchnahme von Drittmitteln an-
gewiesen.

Gegen die Bereitstellung gebundener Mittel ist allerdings
eingewandt worden, daß sich das Forschungsgebiet t zv des-
Sen Gunsten die Mittel gebunden \^rerden, von anderen For-
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schungsgebieten müsse abgrenzen lassen, di-e nicht in den

Genuß der begünstigten Förderung gelangen sollen. In der
Tat stößt eine plausible und allseits akzeptierte Ein-
grenzung des Untersuchungsfelds der Friedens- und Kon-

fliktforschung auf besondere Schwierigkeiten, und es ist
daher in den vergiangenen Jahren nicht selten zweifelhaft
ge$/esen, ob bestimmte Untersuchungsgegenstände der Frie-
dens- und Konfliktforschung von der Fragestellung, die
diesem Forschungsgebiet zugTrunde 1iegt, noch gedeckt wa-

ren. Die Zweifel rühren im wesentlichen daher, daß alle
Formen sozialen Lebens qanz gleich, ob es sich in der
Familie, in Gruppen, Verbänden, Partei-en oder auch zwi-
schen Staaten und Staatenverbänden vollzieht auf die
eine oder andere Weise von "Konflikten" geprägt slnd; da-
her bildet die Frage, wie solche Konflikte entstehen und

wie sie verhindert oder in friedlicher Weise beigelegt
werden können, einen legitimen Porschungsgegenstand ver-
schiedener Disziplinen, wi-e etwa der ökonomie, der Sozio-
Iogie oder der Jurisprudenz. Sicherlich kann es nicht die
Aufgabe des Wissenschaftsrates sein, verbindlich festzule-
g€n, welche Konflikte den eigentlichen Gegenstand der
Friedens- und Konfliktforschung bilden und wie sie von

gesellschaftlichen Konflikten im allgemeinen abgegrenzt
werden können. Soweit ein Konsens darüber überhaupt er-
zielbar ist, muß selne Herbeiführung der wissenschaftli-
chen Diskussion überlassen bleiben. Wohl aber ist der
Wissenschaftsrat der Auffassung, daß - zumal in der gegen-

wärtigen Situation, die durch eine zunehmende Verknappung

der für die Forschungsförderung zur Verfügung stehenden

MitteI gekennzeichnet ist ein gewisser Vorrang solchen
Forschungsvorhaben ej-ngeräumt werden solIte, die unstrei-
tig in den Kernbereich der Fri-edens- und Konfliktforschung
gehören und an deren Erforschung unter den Bedj-ngungen
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weltweiter Hochrüstung und angesichts der prekären Lage 

der Bundesrepublik Deutschland am Berührungspunkt von Ost 

und West ein besonders dringendes Interesse besteht. Dies 

sind Forschungsvorhaben, bei denen es um die Frage von 

Krieg und Frieden, also um Forschung über Ursachen, Ver-

hinderung und Lösung kriegerischer Konflikte geht. Das 

schließt sowohl die Erforschung von Konflikten ein, deren 

Ausweitung zu Kriegen möglich erscheint, wie auch die Er-

forschung der politischen, ökonomischen, sozialen und mi-

litärischen Prozesse, die zu Kriegen führen können und de-

ren Beeinflussung zur Kriegsverhinderung beizutragen ver-

mag. Damit sollen die übrigen Felder der Friedens- und 

Konfliktforschung nicht von der Forschungsförderung aus-

geschlossen sein. Indessen hält es der Wissenschaftsrat 

für geboten, innerhalb der Friedens- und Konfliktforschung 

die Förderungsmittel in der geschilderten Weise auf den 

Kernbereich der Erforschung von Kriegsursachen und Kriegs-

verhinderung zu konzentrieren. 

C. III. Organisation der Forschungsförderung 

Der Wissenschaftsrat hat sich mit folgenden vier Modellen 

einer Förderung der Friedens- und Konfliktforschung befaßt. 

III. 1. Errichtung eines Forschungsinstituts 

Das Bundesministerium für Forschung und Technologie hat in 

seinem Schreiben vom 3.5.1982 dem Wissenschaftsrat mitge-

teilt, daß erwogen werde, in Ergänzung zu den bereits be-

stehenden Forschungseinrichtungen des Bundes und der Länder 

ein Forschungsinstitut für Friedens- und Konfliktforschung 

zu errichten, dessen Trägerin die DGFK sein sollte. Der 

Wissenschaftsrat wurde in dem erwähnten Schreiben weiter- 
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der Bundesrepublik Deutschland am Berührungspunkt von Ost
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blissenschaftsrat wurde in dem erwähnten Schreiben weiter-
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hin darum gebeten, den Vorschlag der Errichtung eines
solchen Forschungsinstituts, der vom Bundesministerium
für Forschung und Technologie nach dem Regierungswechsel
vom 1.10.1982 allerdings nicht übernommen worden ist, zum

Gegenstand seiner Stellungnahme zu machen.

Der Wissenschaftsrat häIt die Errichtung eines solchen
Forschungsinstituts nicht für angezeigt. Zu bedenken ist,
daß ein solches Institut, wenn die für elne ertragreiche
Arbeit erforderliche "kritische" Mindestgröße erreicht
werden und in seinem Mitarbeiterbestand die beteiligten
Sozialwissenschaften in dem gebotenen Umfang repräsen-
tiert sein soIlen, Mittel von ganz erheblichem Umfang er-
fordert. !,Iürden diese Mitte1 für ein solches Forschungs-
institut aufgewandt, so hätte dies mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit zrlr Fo1ge, daß die Mittel für For-
schungsvorhaben der übrigen auf dem Gebiet der Friedens-
und Konfliktforschung tätigen Wissenschaftler gekürzt
würden. Gerade dies sollte nach Auffassung des Wissen-
schaftsrates unter aIIen Umständen verhindert werden. In
der heutigen Lage muß es vielmehr in erster Linie darum

gehen, die in der Bundesrepublik Deutschland an vielen
Stel-Ien vorhandenen Forschungsinitiativen nach Kräften
zv f ördern. Nur auf diese V'le:-se läßt sich erreichen, daß

in der Friedens- und Konfliktforschung unterschiedliche
Forschungsansätze und -methoden in ihrer Vielfalt erhal-
ten bleiben und wissenschaftlich miteinander konkurrieren.
Würden hingegen d.ie verfügbaren Förderungsmittel auf ein
zentrales Forschungsinstitut konzentriertr so müßte be-
fürchtet werden, daß clie Entwicklung in die umgekehrte
Richtung gelenkt und die Vie1falt der Fragestellungen
gefährdet würde, auf oie die Friedens- und Konfliktfor-
schung ebenso wj-e andere Forschungsfelder angewiesen ist.
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Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob es in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine genügend große ZahL erfahrener und

qualifizierter Friedensforscher gibt, die sich für eine
auf Dauer angelegte Tätigkeit als Mitarbeiter eines sol-
chen Eorschungsinstituts gewinnen l-j-eßen.

III. 2. Fortführung der DGFK

Der Wissenschaftsrat hat erwogen, ob die Förderung der
Friedens- und Konfliktforschung auch künftig von der
DGFK - sei es in ihrer bisherigen Gestalt, sei es nach be-
stimmten Veränderungen ihrer Organisationsstruktur - wei-
tergeführt werden sollte. Der Wissenschaftsrat spricht
sich jedoch gegen eine solche Lösung aus. Dafür v/aren foI-
gende überlegungen maßgeblich:

Die institutionelle Se1bständigkert, in der die Förderung
der Friedens- und Konfliktforschung sich bisher vollzog,
hat Vor- und Nachteile. Vorteilhaft aus der Sicht der un-
mittelbar Beteiligten war vor allem, daß die DGFK sich
in ihrer Förderungspraxis in hohem Maße auf die besondere
Lage und die spezif:-schen Bedürfnlsse der Friedens- und

Konfliktforschung einzustellen vermochte. Als nachteilig
muß insbesondere angesehen werden, daß die Ausgliederung
aus dem allgemeinen System der Forschungsförderung zu ei-
ner gewissen Isolierung führen kann und auch tatsächlich
geführt hat. Wo ein verhältnismäßig kleiner und fester
Kreis von V'Iissenschaftlern durch besondere Gremien nach
eigenen Rege1n mit zweckgebundenen Mitteln der Forschungs-
förderung ausgestattet wird, gerät ein Forschungsfeld
leicht zu einer Art "wi-ssenschaftlicher Insel". Eine soI-
che Entwicklung ist besonders dann bedenklich, wenn es

sich - wie bei der Friedens- und Konfliktforschung - um

ein Forschungsfeld handelt, das tief in die verschieden-
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sten Wissenschaftsgebiete hineingreift. Es liegt deshalb
im Interesse der Friedens- und Konfliktforschung, daß die
für sie maßgeblichen Förderungsprozeduren, die ein Jahr-
zehnt lang durch besondere institutj-onelle Selbständig-
keit geprägt waren, in einem ersten Schritt aus der Iso-
llerung der Gründungsphase hinausgeführt und in die all-
gemeinen Strukturen der Forschungsförderung der Bundes-

republik Deutschland eingegliedert werden.

Dieser Schritt brächte einen zweiten wJ-chtigen Vorteil
mit sich. Solange die Friedens- und Konfli-ktforschung in-
stitutionell selbständig gefördert wird, wird diese För-
derung besonders leicht in die politj-schen Auseinander-
setzungen hineingiezogen, die um bestimmte Fragestellun-
gen und Thesen der Friedens- und Konfliktforschung immer

wieder ausbrechen. Würde die Förderung der Friedens- und

Konfliktforschung in stärkerem Maße in die Hand der all-
gemein für die Forschungsförderung zuständigen Organisa-
tion gegebenr so käme ihr der Schutz zugute, der aus der
anerkannten Autonomie dieser Organisation resultiert.

Ej-ne Neuordnung würde auch die Möglichkeit eröffnen, die
Verknüpfung von Forschungsförderung und Verbreitung des

Friedensgedankens aufzulösen, wie sie seit 1970 bei der
DGFK gegeben ist. Diese Verknüpfung ist deshalb proble-
matisch, weil die beiderr Aufgaben auf ganz unterschied-
liche Weise wahrgenommen werden müssen. Forschungsförde-
rung kann und sollte primär eine Sache der Selbstverwal-
tung der Wissenschaft sein. Geht es hingegen um die Ver-
brei-tung des Friedensgedankens, die mit öffentlichen Mit-
teln betrieben wird, so haben politi-sche Instanzen das

Recht und die Pflicht, an den Entscheidungen über die
dann zu verfolgenden V'Iege und Ziele mitzuwirken. Für die-
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se Entscheidungen kann die Autonomie nicht in Anspruch ge-
nommen werden, die den Wissenschaftsorganisationen für
die ihnen übertragene Aufgabe der Forschungsförderung zu-
erkannt worden ist. V'Ierden Forschungsf örderung und Ver-
breitung des Friedensgedankens gleichwohl in einem orga-
nisatorischen Verbund wahrgenommenr so können daraus auf
dj-e Dauer Gefährdungen insbesondere für die Autonomie der
Forschungsf örderung erwachsen .

SchließIich hat sich der Wissenschaftsrat auch von der
Erwägung leiten lassen, daß es für die gedeihliche Ent-
wJ-cklung der Friedens- und Konfliktforschung wesentlich
darauf ankomme, ihre Förderung aus öffentlichen l'Iitte1n
auf dem Fundament eines Konsenses der politisch verant-
wortlichen Instanzen zu organisieren; die Aussichten da-
für, d.aß dies im Rahmen der DGFK gelingen könne, sind
nach seiner Ansicht, wenn man die Schärfe d.er darüber
in der Vergangenheit geführten Auseinandersetzungen be-
denkt, aIs gering anzusehen.

III. 3. Errichtung einer Bund-Länder-Stiftung für
Friedens- und Konfliktforschung

Der V'Iissenschaftsrat hat wei-terhin er\^Iogen, ob er Bund

und Ländern vorschlagen solle, die Förderung der Friedens-
und Konfliktforschung dadurch auf eine neue Basis zu stel-
Ien, daß sie gemeinsam eine Stiftung für Friedens- und

Konfliktforschung erri-chten. Der V'Iissenschaftsrat verkennt
nicht, daß manche der Bedenken, die gegen eine Fortführung
der DGFK sprechen, sich durch ej-ne entsprechende Ausge-
staltung der Stiftungssatz\ng ausräumen ließen. Gleich-
wohl hä1t er in der gegenwärtigen Situation auch diese
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Lösung nicht für empfehlenswert. Die gegen die Fortfüh-

rung der DGFK angeführten Gründe treffen überwiegend auch 

gegenüber einer solchen Verselbständigung zu. 

III. 4. Forschungsförderung durch die DFG 

Der Wissenschaftsrat ist daher zu dem Ergebnis gekommen, 

daß es sich empfehle, die DFG zu bitten, die Förderung 

der Friedens- und Konfliktforschung zu übernehmen. Auf 

diese Weise würde die Förderung wissenschaftlicher Vor-

haben auf dem Gebiet der Friedens- und Konfliktforschung 

wieder stärker in die allgemeinen Strukturen der For-

schungsförderung in der Bundesrepublik Deutschland ein-

gegliedert werden; gleichzeitig würden die Nachteile 

vermieden werden können, die mit den bereits geschilder-

ten Lösungsmöglichkeiten verbunden sind. Allerdings ist 

es nach Auffassung des Wissenschaftsrates gerade auch im 

Hinblick auf die Herbeiführung des erforderlichen brei-

ten Konsenses für die Förderung der Friedensforschung 

unabdingbar, daß die DFG in den Stand gesetzt wird, bei 

der Vergabe der Förderungsmittel die besondere Situation 

dieses Forschungsfelds und der in ihm tätigen Wissenschaft-

ler zu berücksichtigen. 

C. IV. Empfehlungen für die Förderung durch die DFG 

im einzelnen 

1. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates sollte die DFG 

gemäß § 7 ihrer Satzung eine Senatskommission für Frie-

dens- und Konfliktforschung einrichten. Ihre Aufgabe soll.-

te insbesondere darin bestehen: 

- unter Berücksichtigung der Anregungen Dritter Empfeh-

lungen zu erarbeiten, die die am Forschungsgegenstand 

t
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Lösung nicht für empfehlenswert. Die gegen die Fortfüh-
rung der DGFK angeführten Gründe treffen überwiegend auch
gegenüber einer solchen Verselbständigung zu.

fII. 4. Forschungsförderung durch die DFG

Der wissenschaftsrat ist daher zu dem Ergebnis gekommen,

daß es sich empfehle, die DFG zu bitten, die Förderungt
der Friedens- und Konfliktforschung zu übernehmen. Auf
diese laleise würde die Förderung wissenschaftlicher vor-
haben auf dem Gebiet der Friedens- und Konfliktforschung
wi-eder stärker in die allgemeinen strukturen der For-
schungsförderung in der Bundesrepublik Deutschland ein-
gegliedert werden; gleichzeitig würden die Nachteite
vermieden werden können, di-e mit den bereits geschilder-
ten Lösungsmögrichkeiten verbunden sind. Alrerdings ist
es nach Auffassung des hlj-ssenschaftsrates gerade auch im
Hinblick auf die Herbeiführung des erforderlichen brei-
ten Konsenses für die Förderung der Friedensforschung
unabdingbar, daß die DFG in den Stand gesetzt wird, bei
der vergabe der Förderungsmittel die besond.ere situation
dieses Forschungsfelds und der in ihm tätigen wissenschaft-
ler zu berücksichtigen.

C. IV. Empfehlungen für dle Förderung durch die DFG

im einzelnen

1. Nach Auffassung des hlissenschaftsrates sollte die DFG

gemäß § z ihrer satzung eine senatskommission für Frie-
dens- und. Konfliktforschung einrichten. rhre Aufgabe sotf-
te insbesondere darin bestehen:

- unter Berücksichtigung der Anregungen Dritter Empfeh-
lungen zu erarbei-ten, die die am Forschungsgegenstand
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interessierte öffentlichkeit ebenso wie die Gremien der
DFG darüber informieren, auf welchen Untersuchunqsfel-
dern ein besonderer Forschungsbedarf und ein besonderer
Mangel an qualifizierten Wissenschaftlern besteht,

- die gutachtliche Beratung von Regierungsstellen in Fra-
gen der Friedens- und Konfliktforschung vorzubereiten
und die Abhaltung von Kollogulen und Symposien anzure-
g€nr auf denen die Ergebnisse der von der DFG geförder-
ten Forschungsprojekte mit Sachkundigen aus Po1itik,
Verwaltung und Wissenschaft erörtert werden,

gegebenenfalls die kritischen und zustimmenden Auße-

rungen zu erörtern und zu verarbej-ten, mit denen die
öffentlichkeit zur Förd.erungspraxis der DFG und zu den

Ergebnissen der von ihr geförderten Projekte Stellung
nimmt.

Der Senatskommission sollten Wissenschaftler aller Diszi-
plinen angehören, die auf dem Gebiet der Friedens- und

Konfliktforschung arbeiten. Zur Mitarbeit in der Senats-
kommission sollten von der DFG auch solche Persönlichkei-
ten hinzugezogen werden, die aufgrund ihrer beruflichen
Praxis mit Fragen der internationalen Politik und mit
den politischen, militärischen, ökonomischen und recht-
lichen Problemen der Friedenssicherung vertraut und für
die Mitwirkung in der Kommission geeignet sind.

2. Bestimmte Vorhaben der Friedens- und Konfliktforschung
haben in erster Lj-nie problemlösungsorientierte Forschung
zum Gegenstand: Hierzu gehören insbesondere die systemati-
sche Politikbeobachtung und im Zusammenhang mit bestimmten
Forschungsvorhaben der Erwerb oder die Erweiterung spezia-
lisierten Expertenwissens z.B. auf bestimmten Gebieten der
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Sicherhei-tspolitik und der Rüstungskontrolle. Namentlich
Regierungsstellen haben ein erhebllches Interesse daran,
daß solche Forschungsvorhaben durchgeführt und entsprechen-
de Expertenkenntnisse gewonnen und ausgebaut werden. Die
Zuweisung der Mittel an die DFG sollte es ihr ermöglichen,
die genannten Vorhaben in die Forschungsförderung einzube-
ziehen.

3. Die von der DGFK ej.ngerichtete Carl-von-Ossietzky-
Professur dient der Pflege wissenschaftlicher Beziehun-
gen zur Friedens- und Konfliktforschung im Ausland und

Iiegt im Interesse der deutschen Universitäten. Die DFG

sollte das Programm dieser Gastprofessuren weiterführen.

4. Anträge auf Förderung von Vorhaben der Friedens- und
Konfliktforschung werden relativ häufig von Wissenschaft-
lern geste11t, die außerhalb der Hochschulen an nicht-
staatlichen Ei-nrichtungen arbeiten. Ihnen steht oft die
übliche Grundausstattung nicht zur Verf ügung. Die I'Iit-
arbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konflikt-
forschung und des Instituts für Friedensforschung und

Sicherheitspolitik, Hamburg, aber auch anderer nichtstaat-
Iicher Institute befinden sich in einer ähnlichen Lage.
Die DFG solIte durch entsprechende Bewirtschaftungsricht-
Iinien in die Lage versetzt werden, dem erhöhten Bedarf
solcher Antragstell-er an Mitteln für zurechenbare Gemein-

kosten, \^rie z.B. für Hilfs- und Schreibkräfte, Druckko-
stenzuschüsse, Literaturbeschaffung, Reisen, in angemes-

senem Umfang Rechnung zu tragen.

5. Die DFG so1lte auch erwägen, ob es sich empfiehlt,
zur Unterrichtung der an dem Forschungsgegenstand inter-
essierten öffentlichkeit jährlich einen Berj-cht über be-
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willigte Projekte, aus solchen hervorgegangene Veröffent-
Ii-chungen und weitere Vorhaben herauszugeben.

C. V. Finanzierung

Nach Auffassung des Wissenschaftsrates sollten die Mit-
teI des Bundes und der Länder für die Förderung der Frle-
dens- und Konfliktforschung künftig der DFG in gleicher
Weise wie z.B. die MitteI für die Sonderforschungsbereiche
zur Verfügung gestellt werden. fn ihrem Umfang sollten sie
nicht hinter den Mj-tteln zurückbleiben, die in den letzten
Jahren diesem Zweck gewidmet worden sind. Für die Wahrneh-
mungi der neuen Aufgabe so11te die DFG einen Verwal-tung,s-
kostenanteil erhalten.

Zur beschleunigten Verwirklichung der Empfehlungen trüge
bei, wenn zunächst, d.h. bis zum Abschluß eines entspre-
chenden Abkommens zwischen Bund und Ländern, der Bund dj-e
Finanzierung der Kosten übernähme. Der Wissenschaftsrat
würde es begrüßen, wenn zu gegebener Zei-t auch die Länder
dazu berei-t wären, sich an der Finanzierung zu beteiligen.

C VI überprüfung des Förderungsverfahrens

Nach Ablauf von etwa fünf bis sieben Jahren sollte geprüft
werden, ob und in welcher Weise eine über Projektförderung
hinausgehende institutionelle Förderung aufgrund der Ent-
wicklung der Friedens- und Konfliktforschung möglich und
nützlich ist, ob die Bereitstellung gebundener Mittel in-
nerhalb der DFG weiterhin erforderlich ist und ob das Ver-
fahren der Mittelvergabe sich bewährt hat.
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C. VfI. Verbreitung des Friedensgedankens, Vermittlungs-
und Beratungsfunktionen

Neben der Forschungsförderung im eigentlichen Sinne hat
die DGFK während der letzten Jahre in zunehmendem Umfang

auch andere Aufgaben übernommen. fnsbesondere hat sie
den Satzungszweck der "Verbrej-tung des Friedensgedankens"
dadurch zrt verwirklichen gesucht, daß sie die Entwick-
Iung, Sammlung und Verbreitung von Unterrichtsmaterialien,
die Abhaltung von Modellseminaren, Tagungen und Diskus-
sionsveranstaltungen und andere fnitiativen der Frj-edens-
pädagogik unterstützt hat. Der Wissenschaftsrat schlägt
vor, daß dj-ese Aufgaben, deren Bedeutung künftig eher
noch zunehmen wird, den dafür ausgewiesenen Einrichtun-
gen für die allgemeine und die politische Bildung auf
Bundes- und Länderebene übertragen werden.

Die Geschäftsstelle der DGFK hat darüber hinaus in den

vergangenen Jahren wichtige und nützliche Auskunfts-,
Vermittlungs- und Beratungsfunktionen übernommen (v91.
oben B. f. 1. d) und auf diesem Gebiet erhebliche Er-
fahrung und Sachkunde erworben. Der Wissenschaftsrat
empfj-ehIt, daß die V'Iahrnehmung dieser Aufgaben künftig
bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konftiktfor-
schung angesiedelt wird. Der Hessischen Stiftung sollten
die hierfür benötigten Personalstellen aus der überregio-
nalen Förderung der Friedens- und Konfliktforschung (v91.
auch C. V) zur Verfügung gestellt werden.


